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(1) Von sozialversicherten Patienten der allgemeinen Gebuhrenklasse, fur deren Anstaltspflege als Sachleistung LKF-
GebUhrenersatze zur Ganze (ohne Selbstbehalt) durch den Karntner Gesundheitsfonds oder GebUhrenersatze zur
Ganze durch einen Sozialversicherungstrager oder Entgelte durch eine Korperschaft 6ffentlichen Rechts, welche fur
ihre Bediensteten eine Krankenfursorge eingerichtet hat, getragen werden, ist durch den Trager der Krankenanstalt
ein Aufenthaltskostenbeitrag in der Hohe von 3,63 Euro pro Verpflegstag einzuheben. Dieser Beitrag darf pro Patient
héchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr eingenommen werden. Er ist auch fur den Aufnahme- und
Entlassungstag einzuheben. Im Falle einer Transferierung ist der Beitrag flr den Tag der Transferierung nur von jener

Krankenanstalt einzuheben, in welche der Patient transferiert wird.

(2) Von der Verpflichtung zur Leistung eines Aufenthaltskostenbeitrages sind Personen ausgenommen, fur die bereits
ein Kostenbeitrag nach anderen bundesgesetzlichen Regelungen geleistet wird, die Anstaltspflege im Fall der
Mutterschaft, im Krankheitsfall im Zusammenhang mit der Mutterschaft oder als Folge der Niederkunft in Anspruch
nehmen, sowie jene Personen, die nachweislich von der RezeptgeblUhr im Sinne sozialversicherungsrechtlicher
Bestimmungen befreit sind und Patienten, die die Anstaltspflege im Zusammenhang mit einer Organspende in

Anspruch nehmen.

(3) Der Aufenthaltskostenbeitrag gemald Abs. 1 vermindert oder erhéht sich zum 1. Janner eines jeden Jahres im
Ausmald der Veranderung des Oktoberindex des Verbraucherpreisindex 1986 (oder des an seine Stelle tretenden
Index) des abgelaufenen Jahres gegenlber dem Oktoberindex des Jahres 1987. Der Aufenthaltskostenbeitrag ist
jeweils auf volle zehn Cent zu runden. Die Héhe ist von der Landesregierung im Landesgesetzblatt kundzumachen. Im
Falle einer Transferierung ist der Beitrag fur den Tag der Transferierung nur von jener Krankenanstalt einzuheben, in
welche der Patient transferiert wird.

(4) Zusatzlich zum Aufenthaltskostenbeitrag nach Abs. 1 ist fur jeden Verpflegstag, fur den ein
Aufenthaltskostenbeitrag eingehoben wird, durch den Trager der Krankenanstalt ein Beitrag in der Héhe von 1,45 Euro
pro Verpflegstag einzuheben. Dieser Beitrag wird im Namen der Sozialversicherungstrager fur den Karntner
Gesundheitsfonds eingehoben.

(5) Von sozialversicherten Patienten der allgemeinen Gebuhrenklasse ist zusatzlich zum Aufenthaltskostenbeitrag nach
Abs. 1 und zum Beitrag nach Abs. 4, ebenso wie von Patienten der Sonderklasse ein Beitrag von 2 0,73 pro
Verpflegstag einzuheben. Dieser Beitrag darf pro Patient fur hdchstens 28 Kalendertage in jedem Kalenderjahr
eingehoben werden. Er ist auch fir den Aufnahme- und Entlassungstag einzuheben. Wer nach Abs. 2 von der
Verpflichtung zur Leistung eines Aufenthaltskostenbeitrages ausgenommen ist, hat auch den im ersten Satz genannten
Beitrag nicht zu leisten. Im Falle einer Transferierung ist der Beitrag fur den Tag der Transferierung nur von jener
Krankenanstalt einzuheben, in welche der Patient transferiert wird.

(6) Der Beitrag gemaR Abs. 5 ist von den Tragern der Krankenanstalten einzuheben und dem Karntner
Gesundheitsfonds zur Wahrnehmung der Aufgaben gemal3 den 88 14 und 15 des Gesetzes Uber die Einrichtung des
Karntner  Gesundheitsfonds und Uber die Zielsteuerung-Gesundheit im Land Karnten (Karntner
Gesundheitsfondsgesetz - K-GFG), LGBI. Nr. 67/2013, zur Verfugung zu stellen.

(7) Die Kostenbeitrage gemafd Abs. 1, 4 und 5 sind fur Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
nicht einzuheben.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/k-kao/paragraf/14
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=67/2013&Bundesland=K%25C3%25A4rnten&BundeslandDefault=K%25C3%25A4rnten&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 57 K-KAO Aufenthaltskostenbeitrag
	K-KAO - Kärntner Krankenanstaltenordnung 1999 - K-KAO


